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Ferien(s)pass für alle Schulferien 
 
Selina Frey und Erbil Günes namens der GRÜNEN/JG-Fraktion vom 12. Februar 2026 

 

 

 

Mit dem Luzerner Ferienpass erleben Kinder und Jugendliche während der Sommerferien ein vielfältiges 

Freizeitprogramm. Sie nehmen an einem abwechslungsreichen Programm teil, besuchen Schwimmbäder 

und Museen, profitieren von vergünstigten Eintritten und können Bus, Zug und Schiff uneingeschränkt 

nutzen. Der Ferienpass richtet sich an Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 18 Jahren und bietet 

insbesondere für Daheimgebliebene attraktive Ferienerlebnisse. 

 

Seit dem Sommer 2025 gibt es nur noch eine einheitliche Ferienpass-Variante für 16 Franken pro 

Woche. Diese Variante umfasst das Grundangebot sowie Besichtigungen und Ateliers. Dadurch sind alle 

Angebote mit einem einzigen Pass nutzbar, was den Zugang für Familien erleichtert und den 

Bestellprozess vereinfacht hat. 

 

In den Herbst- und Osterferien werden zudem von der Stadt Luzern einzelne Angebote aus den 

Bereichen Kreativität und Sport angeboten. Da die Anzahl der Plätze für die Angebote begrenzt ist, ist 

eine frühzeitige Anmeldung erforderlich. 

 

Die Beliebtheit des Ferienpasses zeigt sich deutlich: Während der sechs Ferienpass-Wochen im 

Sommer 2025 wurden 8’200 Pässe bezogen. Kinder und Jugendliche aus der Stadt Luzern sowie aus 

16 Partnergemeinden nutzten das Angebot rege. 

 

In den Herbst-, Weihnachts-, Fasnachts-/Sport- und Osterferien wird der Ferienpass derzeit nicht 

angeboten. Gleichzeitig verbringen viele Kinder und Jugendliche diese Ferien zu Hause, da den Eltern oft 

keine ausreichenden Ferien zur Verfügung stehen und/oder zusätzliche Programme aus finanziellen 

Gründen nicht möglich sind. 

 

Wir bitten den Stadtrat daher zu prüfen und Bericht zu erstatten, ob das Grundangebot des Ferienpasses 

(gratis mit Zug, Bus, Schiff und der Sonnenbergbahn fahren, gratis in Schwimmbäder, gratis in Museen 

und Freizeitinstitutionen, vergünstigte Eintritte in Freizeitinstitutionen) auch während der übrigen 

Schulferien zur Verfügung gestellt werden kann. 


